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Brauwirtschaft 

nicht, aber sie sollen aus dem gemeinsamen 
Haus der gleichen Bewertung von Arbeit ver-
trieben werden.  Warum?  
 
Aber alle sind betroffen!!! 
Hier einige Forderungen der Arbeitge-
ber (Deutscher Brauerbund) : 

 

• Die Vorarbeiter-Zulage soll gestrichen wer-

den. 

• Die Leistungszulage soll gestrichen wer-

den. 

• Es soll eine neue Gruppe S unter der Be-

wertungsgruppe I geben. Das heißt nichts 

anderes, als dass alle Arbeiten bis zur Be-

wertungsgruppe IV eine Stufe abgruppiert 
wird. Was vorher nach der Bewertungs-

gruppe I bezahlt wurde, ist dann in Bewer-

tungsgruppe S, also billiger.  

• Es soll keinen Herabgruppierungsschutz 

mehr geben. Für keinen gibt es einen gesi-

cherten Bestandsschutz. 

• Facharbeiter sollen in den ersten drei Jah-

ren nach der Ausbildung eine Bewertungs-

gruppe schlechter bezahlt werden. 

 

Was ist ein Bundesrahmentarifvertrag? 

Dieser Vertrag zwischen NGG und dem Deut-
schen Brauerbund regelt bundesweit die Ein-
stufung der Beschäftigten in die Entgeltgrup-
pen. Seit 1974 gelten damit einheitliche Regeln 
zur Einstufung für Arbeiter und Angestellte in 
der Brauwirtschaft. Dieser einheitliche Rahmen 
für Arbeiter und Angestellte war ein gesell-
schaftlicher und politischer Durchbruch. Vorher 
waren das zwei Paar Schuhe. 

 

Seitdem gilt in der Brauwirtschaft: 

 

Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit 

Gleiche Bewertungs- und Eingruppierungskrite-
rien für alle Beschäftigten  

• Männer und Frauen 

• Junge und Ältere 

• Deutsche und Ausländer 

 

Unser Bundesrahmen tarifvertrag für die Braue-
reien, kurz BRTV, ist also für unser Monatsent-
gelt genauso bedeutend, wie der Rahmen  ei-
nes Hauses, die Statik.  

Aktueller Stand: Der Bundesrahmentarifvertrag 
wurde von den Arbeitgebern gekündigt. In den 
bisherigen Verhandlungen haben nicht deutlich 
gemacht, worauf ihre Ideen denn nun genau 
hinauslaufen sollen. 

Aber so viel scheint klar zu sein: Die Arbeitge-
ber wollen die Statik dieses Gebäude so ver-
ändern, dass man das gemeinsame Haus – 
die Brauerei -  nicht wiedererkennt. Sie wollen 
es verkleinern. Danach sind einige „in“ andere 
sind „out“. 

Die Arbeitgeber wollen dieses gemeinsame 
Haus – die Brauerei – entkernen. Danach hat 
das Haus nur noch 5 Zimmer: 

• Bierherstellung 

• Abfüllung 

• Qualitätswesen 

• Anlageninstandhaltung 

• Sachbearbeiter Administration 

Und der Rest? Die Logistik gehört nach dem 
Willen der Arbeitgeber nicht mehr dazu. Sie 
soll in allen  Brauereien wahrscheinlich in die 
Garage. Wer diese dann besitzt, wer weiß?  
 
Die Arbeitgeber wollen eine generelle Öff-
nungsklausel vom BRTV für abweichende Re-
gelungen im Außendienst! Das heißt, der Au-
ßendienst soll ganz anders behandelt werden, 
als der sogenannte Kern der Brauerei? Sollen 
sie besser behandelt werden? Wir wissen es 
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Unsere NGG Forderungen unter anderem : 

• Verhandlung eines modernen und gerechten 
BRTV aufgrund der neuen, höher qualifizierten 
Arbeitsleistung 

• Moderne und praktikable Eingruppierung anhand 
der ausgeführten Tätigkeiten und zu beherrschen-
den Prozesse 

• Weiterhin entsprechende Entlohnung für besonde-
re Leistungen 

• Ausbildung ist so durchzuführen, dass der Beruf 
komplett erlernt und danach entsprechend entlohnt 
wird 

• Keine Definition des Kerngeschäfts! Jede Abtei-
lung ist Rädchen im großen Brauereigetriebe 

 

Stattdessen: 

Arbeitgeber halten sich nicht an ihre Versprechen : 

Bis zur Verhandlung am 03.02. wollten sie sich zu schrift-
lich zu unseren Detailfragen äußern—das haben Sie nicht 
getan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Bundesrahmentarif-
vertrag Brauwirtschaft  
(BRTV) - Brauwirtschaft  

Ein Thema für alle 
Beschäftigten? 
 

Wir meinen eindeutig 
 

Ja! 

Brauwirtschaft 

Kann man auf dieser Basis am 
03.02. sachlich verhandeln? 

Möglicherweise müssen wir die 
Dringlichkeit unserer Forde-

rungen klarstellen! 
 

Das können wir! 
Alle Aktionen, auch Warn-

streiks sind möglich! 
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